
A7 - BRANDMEISTER/IN
NACH DER AUSBILDUNG LG 1.2

A8 - OBERBRANDMEISTER/IN
1 JAHR NACH DER VERBEAMTUNG AUF LEBENSZEIT

A9 - HAUPTBRANDMEISTER/IN
NACH DER AUSBILDUNG ZUR/ZUM NOTFALLSANITÄTER/IN

CA. 2 JAHRE DANACH START AUSBILDUNG NOTSAN

2 JAHRE NACH „LEBENSZEIT“ EIGNUNGS- UND
LEISTUNGSNACHWEIS GRUPPENFÜHRER/IN

A9 - HAUPTBRANDMEISTER/IN
MIT GRUPPENFÜHRERQUALIFIKATION

Brandoberinspektor/in
PRÜFUNGSFREIER AUFSTIEG

IN DIE LG 2.1 (§14 LVO FEU NRW)

BESOLDUNGSGRUPPE

BRANDAMTSFRAU/-MANN

BESOLDUNGSGRUPPE

B IV
1 JAHR  AUFSTIEG IN DIE LG 2.1 (§13 LVO FEU NRW)

ANSCHLIEßENDES DURCHLAUFEN DER
BESOLDUNGSGRUPPEN A10 UND A11

BRANDAMTSRätin/-Rat

BESOLDUNGSGRUPPE

OBERBRANDRÄTIN/-RAT

BESOLDUNGSGRUPPE

CHANCEN 
OHNE B VI

BRANDMEISTERANWÄRTER/IN
18 MONATIGE AUSBILDUNG

BRANDOBERINSPEKTORANWÄRTER/IN
2 JAHRE  AUSBILDUNG (§9 LVO FEU NRW)

ANSCHLIEßENDES DURCHLAUFEN DER
BESOLDUNGSGRUPPEN A10 UND A11

KARRIEREPLAN
FEUERWEHR REMSCHEID


